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[bookmark: _Toc216689744]Präambel
Das Helmholtz-Zentrum Hereon („Hereon“) ist eine öffentlich finanzierte gemeinnützige Forschungseinrichtung. Die Kindertagesstätte „Einsteinchen Company Kids“ des Hereons, gelegen direkt vor dem Betriebsgelände von Hereon in 21502 Geesthacht, Max-Planck-Str. 3 dient dem Zweck, den Beschäftigten Hereons eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf in unmittelbarer Nähe zum Forschungscampus in Geesthacht zu ermöglichen.
Der Betreiber ist [*].	Comment by Autor: @HZH: Beschreibung der Tätigkeit des konkreten Betreibers nach Erteilung des Zuschlags zu ergänzen.	Comment by Rettler, Luzia: Bleibt offen bis Betreiber bekannt
[bookmark: _Ref25336395]Der Abschluss des vorliegenden Vertrages wurde als Verhandlungsverfahren zum Betrieb der Kindertagesstätte „Einsteinchen Company Kids“ (Auftragsbekanntmachung vom 02.02.2026, AZ: 2026/01-51509) europaweit ausgeschrieben. Bestandteil dieser Ausschreibung war eine Leistungsbeschreibung, welche als Anlage Leistungsbeschreibung diesem Vertrag in Kopie beigefügt ist.

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien Folgendes:

[bookmark: _Toc216689745]Mietobjekt
[bookmark: _Ref25308797][bookmark: _Ref490833550]Hereon ist Eigentümerin des Flurstücks 37, Flur 2 der Gemarkung Grünhof („Gesamtgrundstück“).
[bookmark: _Ref512267079][bookmark: _Ref399401546]Hereon vermietet an den Betreiber die in der Anlage Lageplan rot eingegrenzte Teilfläche des Gesamtgrundstücks mit der postalischen Adresse Max-Planck-Straße 3, 21502 Geesthacht („Mietgrundstück“), einschließlich des sich auf dem Mietgrundstück befindlichen Gebäudes mit der Bezeichnung „Kita Einsteinchen“ („Mietgebäude“, Mietgrundstück nebst Mietgebäude auch „Mietobjekt“ genannt). 
[bookmark: _Ref25308769][bookmark: _Ref399336373][bookmark: _Ref478395380]Der Zustand des Mietobjekts ist dem Betreiber bekannt; Hereon wird dem Betreiber das Mietobjekt in diesem Zustand einschließlich des dort vorhandenen Inventars gemäß Anlage Inventar übergeben, ergänzend gilt § 9. 	Comment by Autor: @HZH: Die uns vorliegende Anlage Inventar (Dokumentenname Anlage_Ausstattung) datiert auf den 29.08.2012 und ist überschrieben mit „Anlage 5 Einrichtungsgegenstände zu MietV 47/2007“. Das Dokument sollte dringend auf Aktualität überprüft und bei Abweichungen entsprechend neu erstellt werden.	Comment by Rettler, Luzia: Bis Juni, vor Vertragsabschluss
[bookmark: _Ref399334617][bookmark: _Ref399428307][bookmark: _Ref490816494]Der weitergehende Ausbau, insbesondere der Einbau und/oder die Einbringung weitergehender technischer und sonstiger Einrichtungen, Anlagen, Dekoration und Möblierung des Mietobjekts, obliegt dem Betreiber nach der Übergabe des Mietobjekts auf eigene Kosten und eigenes Risiko. Der in diesem § 1.4 Satz 1 näher beschriebene weitergehende Ausbau wird einschließlich etwaiger Ein- und Umbauten i.S.v. § 11 insgesamt auch „Betreiberausstattung“ genannt.
[bookmark: _Ref399335238]Die gesamte Betreiberausstattung wird – unabhängig von ihrer eigentumsrechtlichen Zuordnung – in keinem Fall Bestandteil des Mietobjekts. Die Betreiberausstattung fällt ausschließlich in die Risiko- und Verantwortungssphäre des Betreibers; Hereon trifft diesbezüglich keine rechtliche Verantwortung.
Das Mietobjekt wird dem Betreiber in gebrauchtem, dem Betreiber durch Besichtigung vom [Datum] bekannten, funktionsfähigem Zustand gemäß den bautechnischen Anforderungen zur Zeit seiner Errichtung vorbehaltlich seiner allgemeinen Alterung zur Verfügung gestellt. Der Betreiber hat keinen Anspruch darauf, dass das Mietobjekt in der Zwischenzeit oder während der Mietzeit etwa eingeführten strengeren oder verbesserten bautechnischen Anforderungen genügt; dies gilt insbesondere für den Bereich des Schall- und Wärmeschutzes. 
[bookmark: _Ref25310434]Im Hinblick auf etwaig vorhandene Betriebsvorrichtungen im Sinne des § 68 Abs. 2 BewG (Bewertungsgesetz; „Betriebsvorrichtungen“), vereinbaren die Parteien Folgendes: Die Parteien sind der Auffassung, dass Hereon dem Betreiber mit diesem Vertrag keine Betriebsvorrichtungen überlässt. Sollte dies zukünftig anders beurteilt werden, so sind sich die Parteien darüber einig, dass etwaige Betriebsvorrichtungen nicht mitvermietet sind. Gleiches gilt für Betriebsvorrichtungen, die von dem Betreiber auf eigene Rechnung angeschafft werden, und zwar unabhängig davon, ob diese wesentlichen Bestandteile des Mietobjekts sind bzw. werden. 
[bookmark: _Toc216689746]Übergabe
[bookmark: _Ref399428339][bookmark: _Ref399336539]Das Mietobjekt wird dem Betreiber voraussichtlich am 18. August 2026 übergeben. Hereon wird den Betreiber rechtzeitig über den tatsächlichen Übergabetermin schriftlich (E-Mail ausreichend) informieren.
[bookmark: _Ref399336523]Dem Betreiber ist bewusst, dass zum Zeitpunkt der Übergabe noch kleinere Arbeiten innerhalb oder außerhalb des Mietobjekts ausstehen können und die Außenanlagen möglicherweise noch nicht fertig gestellt sind. Soweit und solange es durch die nachlaufenden Bauarbeiten zu einer spürbaren Betriebsbeeinträchtigung des Betreibers kommt, ist er zu einer angemessenen Mietminderung berechtigt. Für bei Übergabe für den Mieter erkennbare Mängel des Mietobjekts und ausstehende Restarbeiten, gilt jedoch vorrangig die Regelung des § 2.4 dieses Vertrages.
[bookmark: _Ref399338939]Bei der Übergabe des Mietobjekts wird ein Übergabeprotokoll entsprechend dem als Anlage Übergabeprotokoll beigefügten Muster gefertigt, in dem ggf. vorhandene Mängel und Restarbeiten des Mietobjekts, die dem Betreiber für das Mietobjekt übergebenen Schlüssel sowie die Zählerstände für Wasser, Strom, Wärme etc. festgehalten werden. 
[bookmark: _Ref514333940]Die im Übergabeprotokoll festgehaltenen Mängel und Restarbeiten des Mietobjekts sind von Hereon innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben. Wegen etwaiger Mängel des Mietobjekts und/oder ausstehender Restarbeiten, die der Betreiber bei der Übergabe des Mietobjekts in zumutbarer Weise erkennen konnte und die nicht im Übergabeprotokoll festgehalten sind, stehen dem Betreiber keine Ansprüche und Rechte außer dem Recht auf Mängelbeseitigung zu (d.h. insbesondere kein Recht zur Mietminderung).
[bookmark: _Toc216689747]Mietzweck
[bookmark: _Ref399336931][bookmark: _Ref490819736]Der Betreiber ist berechtigt und verpflichtet, das Mietobjekt während der gesamten Vertragslaufzeit zum Betrieb einer Kindertagesstätte nach näherer Maßgabe dieses Vertrags (insbesondere nach näherer Maßgabe der Regelungen in §§ 19 bis 23 dieses Vertrages in Verbindung mit Anlage Leistungsbeschreibung) zu nutzen („Mietzweck“). Jede vom Mietzweck abweichende Nutzung des Mietobjekts darf nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung Hereons erfolgen, die diese nur aus wichtigem Grund verweigern darf.
Es steht in der alleinigen Verantwortung des Betreibers, dass sich das Mietobjekt für den (ggf. gemäß § 3.1 Satz 2 geänderten) Mietzweck eignet. Wird dem Betreiber die vertragliche Nutzung des Mietobjekts aus Gründen, die in seiner Person oder in der Art oder Ausübung gerade seines Geschäftsbetriebs liegen, unmöglich, erschwert oder sonst eingeschränkt, kann der Betreiber hieraus keine Ansprüche und Rechte gegen Hereon herleiten oder eine Änderung oder Aufhebung dieses Vertrages verlangen.
[bookmark: _Ref493691522]An Hereon zu leistende Mietzahlungen verstehen sich vorbehaltlich des Satzes 3 dieses § 3.3 ausschließlich Umsatzsteuer, da Hereon auf die Umsatzsteuerbefreiung des § 4 Nr. 12 lit. a) UStG nicht verzichtet hat. Hereon verpflichtet sich, die Miete nicht durch Ausübung der Option gemäß § 9 Abs. 1 UStG der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt herausstellen (z.B. aufgrund von Feststellungen der Finanzverwaltung), dass die Voraussetzungen der Umsatzsteuerbefreiung nicht gegeben sind, schuldet der Betreiber zusätzlich zur Miete auch die Umsatzsteuer in Höhe des zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Steuersatzes, und zwar rückwirkend seit dem Zeitpunkt, ab dem Hereon seinerseits der Verpflichtung zur Zahlung der Umsatzsteuer unterworfen ist; Bemessungsgrundlage i.S.d. § 10 UStG ist die Miete.
Die Einholung und Aufrechterhaltung behördlicher (Änderungs-)Genehmigungen sowie die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen oder behördlicher Anordnungen und Auflagen einschließlich der hiermit verbundenen Kosten ist
[bookmark: _Ref216690015]Sache Hereons, wenn und soweit sie ausschließlich der allgemeinen Beschaffenheit und/oder die Lage des Mietobjektes und/oder die sich aus der als Anlage Grundrisse beigefügten Grundrisszeichnung ergebende Raumaufteilung betreffen;
[bookmark: _Ref399338440]Sache des Betreibers,
wenn und soweit sie die besonderen persönlichen oder betrieblichen Verhältnisse des Betreibers oder seines Gewerbebetriebes betreffen (dies umfasst insbesondere die Einhaltung des Arbeitsschutzgesetzes, der Arbeitsstättenverordnung oder sonstiger arbeitsschutzrechtlicher Regelungen und die Einholung einer Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII); oder
wenn und soweit sie die Betreiberausstattung (einschließlich Ein- und Umbauten i.S.v. § 11) betreffen; oder
wenn und soweit der Betreiber Änderungen an genehmigungsrelevanten Umständen nach Mietbeginn vornimmt; oder
im Fall einer nachträglichen Änderung des Mietzwecks (§ 3.1 Satz 2).
In den Fällen des § 3.4.2 hat der Betreiber behördliche Anordnungen und Auflagen auch dann auf eigene Kosten zu erfüllen und Hereon freizustellen, wenn derartige Anordnungen und Auflagen gegen Hereon gerichtet sein sollten.
[bookmark: _Toc216689748]Mietdauer
Der Vertrag beginnt am Tag der Übergabe des Mietobjekts („Mietbeginn“). Weigert sich der Betreiber, das Mietobjekt zu übernehmen, obwohl die Voraussetzungen für eine Verweigerung der Übernahme nicht vorliegen und/oder verzögert sich die Übergabe sonst aus einem vom Betreiber zu vertretenden Grund, gilt der Tag als Mietbeginn, an dem die Übergabe ohne die vorgenannten Umstände stattgefunden hätte bzw. hätte stattfinden können.
[bookmark: _Ref216450551]Der Vertrag beginnt am 18.08.2026 und hat eine feste Laufzeit bis zum 31.07.2032 („Festlaufzeit“). 
Nach Ablauf der Festlaufzeit endet das Vertragsverhältnis, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
Setzt der Betreiber nach Ablauf der Festlaufzeit den Gebrauch des Mietobjekts fort, gilt das Vertragsverhältnis nicht als verlängert. § 545 BGB (Stillschweigende Verlängerung des Vertragsverhältnisses) wird abbedungen.
[bookmark: _Toc216689749]Miete
[bookmark: _Ref399341375]Die monatliche Nettokaltmiete beträgt EUR 6.312,00 (in Worten: sechstausenddreihundertzwölf Euro). Der vorgenannte Betrag versteht sich zuzüglich der jeweils gesetzlichen geltenden Umsatzsteuer.    
[bookmark: _Ref399404560][bookmark: _Toc216689750]Nebenkosten
[bookmark: _Ref399401741][bookmark: _Ref478395413][bookmark: _Ref216439314]Der Betreiber schuldet ab Mietbeginn zusätzlich zur Miete alle Betriebskosten gemäß § 2 der Betriebskostenverordnung in jeweils gültiger Fassung, soweit diese Kostenpositionen tatsächlich anfallen; zu Informationszwecken ist die derzeit geltende Fassung des § 2 Betriebskostenverordnung diesem Vertrag als Anlage § 2 BetrKV beigefügt. Darüber hinaus trägt der Mieter, sofern diese Kostenpositionen nicht bereits von § 2 der Betriebskostenverordnung abgedeckt sind und soweit sie tatsächlich anfallen, folgende weitere Nebenkosten: Kosten der Grundsteuer, der Straßenreinigung, der Pflege der im Außenbereich belegenen Grünanlagen, des Winterdienstes, der Heizungswartung, der Schornsteinreinigung, des Schornsteinfegers, der Ungezieferbekämpfung, der Dachrinnenreinigung, Wartung der Brandmeldeanlage, Wartung der Sicherheitsbeleuchtung sowie der Sach- und Haftpflichtversicherung.
[bookmark: _Ref399401476]Soweit sich nach Abschluss dieses Vertrags die in § 6.1 aufgeführten Nebenkosten erhöhen, ist Hereon berechtigt, diese vom Zeitpunkt ihrer Erhöhung auf den Betreiber umzulegen. 
[bookmark: _Ref399401483]Soweit nach Abschluss dieses Vertrages Gebühren, Abgaben oder sonst im wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Eigentum an dem Gesamtgrundstück und dem Betrieb und der Unterhaltung des Gesamtgrundstücks stehende Kosten oder Belastungen neu eingeführt werden, ist Hereon berechtigt, diese vom Zeitpunkt ihrer Entstehung auf den Betreiber umzulegen.
[bookmark: _Ref399401256]Soweit Nebenkosten anteilig auf die Nutzer des Gesamtgrundstücks umgelegt werden, bestimmt Hereon den Umlegungsmaßstab nach billigem Ermessen unter Wahrung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Nutzer und unter Beachtung zwingender gesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Regelungen der Heizkostenverordnung, die unberührt bleiben. Im Zweifel werden die Nebenkosten im Verhältnis der Größe des Mietgrundstücks zur Größe des Gesamtgrundstücks umgelegt, soweit nicht eine Umlage nach tatsächlichem Verbrauch oder tatsächlicher Verursachung möglich oder zweckmäßig ist oder ein anderer Verteilungsschlüssel gesetzlich vorgeschrieben ist. 
Soweit sich Kosten auf Anlagen, Einrichtungen oder Flächen beziehen, die ausschließlich einzelnen Nutzern oder Nutzergruppen zu dienen bestimmt sind, erfolgt die Umlage nur auf die betroffenen Nutzer bzw. Nutzergruppen. Macht der Betreiber von einzelnen Anlagen, Einrichtungen oder Flächen, die auch dem Betreiber zu dienen bestimmt sind, keinen Gebrauch, so befreit ihn dies nicht von der Zahlung der anteiligen Kosten.
Hereon ist berechtigt, einen einmal gewählten Umlegungsmaßstab bei Vorliegen eines sachlichen Grundes und unter Einhaltung der in § 6.4 Satz 1 genannten Anforderungen mit Wirkung für zukünftige Abrechnungszeiträume zu ändern.
[bookmark: _Ref399401446]Von dem Betreiber direkt zu tragen sind die Kosten für den im Mietobjekt anfallenden Stromverbrauch, Gasverbrauch und ähnliche mit dem Versorgungsträger direkt abrechenbare Leistungen (wie z. B. Internetversorgung). Die Versorgung erfolgt direkt über den Betreiber. 
Soweit über § 6.7 hinaus einzelne Lieferungen und Leistungen, die nach § 6.1 oder nach § 6.2 oder nach § 6.3 vom Betreiber zu tragen sind, jetzt oder zukünftig vom Betreiber unmittelbar im Wege einer direkten Leistungs- oder Vertragsbeziehung zum Leistungsträger (z.B. Versorgungsunternehmen) in Anspruch genommen werden können, kann Hereon verlangen, dass der Betreiber entsprechende Verträge mit dem jeweiligen Leistungsträger abschließt und die entstehenden Kosten mit diesem unmittelbar abrechnet.
[bookmark: _Ref399401768]Der Betreiber leistet auf die nicht von ihm direkt zu tragenden Nebenkosten eine monatliche Vorauszahlung von EUR 562,00 (in Worten fünfhundertzweiundsechzig). 
Hereon rechnet jährlich über die Nebenkosten ab. Die Abrechnungsperiode endet jeweils mit Ablauf eines Kalenderjahres. Hereon ist berechtigt, die Abrechnungsperiode zu ändern. Die Abrechnung ist dem Betreiber spätestens bis zum Ablauf des vierundzwanzigsten Monats nach Ende der Abrechnungsperiode mitzuteilen. 
Bei einem Betreiberwechsel während der Abrechnungsperiode hat der Betreiber einen Anspruch auf Zwischenabrechnung. Der Betreiber trägt jedoch die notwendigen Zwischenablesegebühren.
[bookmark: _Ref399401755]Die Nebenkostenabrechnung gilt als vom Betreiber anerkannt, wenn der Betreiber nicht innerhalb von drei Monaten seit Zugang der Nebenkostenabrechnung beim Betreiber schriftliche Einwendungen erhoben hat und Hereon – wozu es sich verpflichtet – den Betreiber auf die Frist und die Folgen deren widerspruchslosen Ablaufs bei Übersendung der Nebenkostenabrechnung besonders hingewiesen hat.
Ergibt sich aus der Nebenkostenabrechnung eine Nachzahlung oder Erstattung, ist Hereon berechtigt, die monatliche Vorauszahlung auf die Nebenkosten für die Zukunft in angemessenem Umfang zu erhöhen oder herabzusetzen. Als angemessen gilt in jedem Fall die Festsetzung der monatlichen Nebenkostenvorauszahlungen in Höhe von 1/12 der in der vergangenen Abrechnungsperiode angefallenen Kosten.
[bookmark: _Toc216689751]Zahlungsmodalitäten
Der Betreiber hat die Miete und die Nebenkostenvorauszahlung jeweils monatlich im Voraus, spätestens am 3. Werktag eines Monats, auf folgendes Konto Herons unter Angabe eines von Hereon noch anzugebenden Verwendungszwecks kostenfrei zu zahlen:
	[bookmark: _Hlk216440283]IBAN:
	DE45 2004 0000 0847 9008 00

	BIC
	COBADEFFXXX


Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist die Gutschrift des Betrages auf dem vorgenannten Konto von Hereon maßgeblich.
[bookmark: _Ref399421902]Die Verpflichtung des Betreibers zur Zahlung der Miete und der Nebenkosten bzw. Nebenkostenvorauszahlung beginnt mit dem Mietbeginn (§ 1.1). Die erste Miete und die erste Nebenkostenvorauszahlung sind mit Mietbeginn und, sollte der Mietbeginn nicht auf einen Monatsersten fallen, zeitanteilig zu zahlen.
Ein aus der Nebenkostenabrechnung geschuldeter Erstattungs- oder Nachzahlungsbetrag wird innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Abrechnung beim Betreiber fällig und zahlbar.
Der Betreiber kann gegenüber Miet- und Nebenkostenforderungen sowie sonstigen Forderungen von Hereon nur mit unbestrittenen, rechtskräftig festgestellten oder entscheidungsreifen Forderungen aufrechnen.
Sofern nicht Ansprüche des Betreibers unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind, kann der Betreiber Minderungsrechte nur in Form selbständiger Gegenansprüche geltend machen, nicht jedoch durch Reduzierung der laufenden Mietzahlung; inhaltlich bleibt das Minderungsrecht jedoch unberührt.
Das Klagerecht des Betreibers zur Geltendmachung von Gegenansprüchen, Mietminderungen oder Aufrechnungen bzw. die Rückforderung einer ungerechtfertigten Bereicherung bleiben unberührt. 
7.7	Alle an Hereon zu leistenden Zahlungen nach diesem Vertrag, insbesondere Miete und Nebenkosten, verstehen sich als Nettobeträge zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer 
[bookmark: _Ref399403062][bookmark: _Toc216689752]Mietsicherheit
[bookmark: _Ref30581681][bookmark: _Ref511732743][bookmark: _Ref399410286]8.1	Der Betreiber ist verpflichtet, zur Sicherung sämtlicher Ansprüche aus diesem Mietver-	hältnis eine Mietsicherheit in Form einer Kaution in Höhe von EUR 20.622,00 (in 	Worten: Zwangigtausend sechshundertzweiundzwanzig Euro) („Mietsicherheit“) 	durch Überweisung auf folgendes Konto Hereons zu leisten: 
	IBAN:
	DE18 2004 0000 0847 9008 01

	BIC
	COBADEFFXXX


Hereon ist verpflichtet, die Kaution gesondert von seinem Vermögen anzulegen. Etwaige Zinsen stehen dem Betreiber zu und erhöhen die Mietsicherheit. Etwaige Negativzinsen oder unter einem anderen Begriff erfolgende ähnliche Verminderungen der Kaution bei der Bank, lösen eine unmittelbare Nachschusspflicht des Betreibers aus. Der Betreiber ist in diesem Fall verpflichtet, die Kaution nach entsprechender Mitteilung durch Hereon umgehend wieder auf die vertraglich vereinbarte Höhe aufzufüllen. Die Mietsicherheit muss – auch in Teilbeträgen – auf erstes Anfordern in Anspruch genommen werden können.
8.2	Die Mietsicherheit ist spätestens zwei Wochen vor Mietbeginn an Hereon zu 	leisten. Die Rückgabe der Mietsicherheit erfolgt frühestens sechs Monate nach Been-	digung des Vertragsverhältnisses und Rückgabe des Mietobjekts und erst, wenn sämt-	liche Ansprüche von Hereon gegen den Betreiber aus und im Zusammenhang mit dem 	Mietverhältnis vollständig erfüllt sind.
8.2	Hereon ist berechtigt, sich wegen seiner fälligen Ansprüche aus der Mietsicherheit zu 	befriedigen. Sollte Hereon die Mietsicherheit während der Dauer des Vertragsver-	hältnisses berechtigt in Anspruch nehmen, ist der Betreiber verpflichtet, die 	Mietsicherheit auf Verlangen Hereons unverzüglich wieder auf den vereinbarten 	Betrag aufzustocken.
8.3	Hereon kann von dem Betreiber die Anpassung der Höhe der Mietsicherheit auf 	einen 	Betrag verlangen, der dem dreifachen der monatlichen Miete zzgl. dem dreifa-	chen der monatlichen Nebenkostenvorauszahlung entspricht, soweit sich diese gegen	über der monatlichen Miete bzw. der monatlichen Nebenkostenvorauszahlung bei Ab-	schluss dieses Vertrages ändert. Die Anpassung ist durch den Betreiber auf eigene 	Kosten unverzüglich nach Aufforderung durch Hereon vorzunehmen.
8.4	Im Veräußerungsfall kann Hereon verlangen, dass der Betreiber dem Erwerber 	Zug-	um-Zug gegen Rückgabe der und Abrechnung bezüglich Hereon oder dessen 	Rechtsvorgänger gewährten Mietsicherheit eine gleichartige und gleichwertige 	Sicherheit nach näherer Maßgabe dieses § 8 übergibt. Hat Hereon die ihm oder seinem 	Rechtsvorgänger geleisteten Mietsicherheiten an den Betreiber zurückgewährt, ist 	eine Haftung Hereons nach §§ 566a Satz 2, 578 BGB ausgeschlossen. Verlangt der 	Betreiber stattdessen, dass Hereon die ihm oder seinem Rechtsvorgänger vom 	Betreiber gewährte Mietsicherheit dem Erwerber übergibt oder stimmt der Betreiber 	der Übergabe 	der Mietsicherheit schriftlich zu, ist Hereon mit Übergabe der Mietsicher-	heit an den Erwerber von einer Haftung nach §§ 566a Satz 2, 578 BGB befreit.
[bookmark: _Toc216451553][bookmark: _Toc216451554][bookmark: _Toc216451555][bookmark: _Toc216451556][bookmark: _Ref27065736][bookmark: _Toc216689753]Erhaltung
[bookmark: _Ref399428650]Im Rahmen der Erhaltung des Mietobjekts gelten folgende Definitionen:
„Instandhaltung“ umfasst alle Maßnahmen, die zur Erhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs durchgeführt werden müssen, um die durch Abnutzung, Alterung und Witterungseinwirkung entstehenden baulichen und sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu beseitigen. 
„Instandsetzung“ umfasst Reparaturen. 
„Ersatz-/Wiederbeschaffung“ umfasst den Ersatz nicht mehr reparabler Anlagen und Einrichtungen. 
„Schönheitsreparaturen“ umfassen das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände und Decken, das Streichen der Heizkörper einschließlich Heizrohre, der Innentüren sowie der Außentüren von innen.
„Dach und Fach“ umfasst die Dachkonstruktion mit Eindeckung und den dazugehörigen Klempnerarbeiten (Dachrinnen), einschließlich der Vor-, Neben- und Glasdächer sowie Zu- und Ausgänge des Daches, die tragenden Teile des Gebäudes (alle Fundamente, tragenden Wände, Stützen, Pfeiler sowie Geschossdecken), die Fassade nebst Fassadenbekleidung (nicht jedoch Fenster) sowie Schornsteine.
[bookmark: _Ref399404605]Sofern und soweit für die Gewährung des vertragsgemäßen Gebrauchs an den Betreiber erforderlich, ist Hereon in Bezug auf Dach und Fach des Mietgebäudes sowie mit Bezug auf Fenster, Türen (einschließlich automatischer Türen) sowie sonstiger haustechnischer Anlagen auf seine Kosten zur Instandhaltung, Instandsetzung sowie zur Ersatz-/Wiederbeschaffung verpflichtet. Hereon führt zudem die Unterhaltung und Pflege der im Außenbereich belegenen Grünanlagen durch, wobei die Kosten hierfür im Wege der Nebenkosten gemäß § 6 auf den Betreiber umgelegt werden. 
[bookmark: _Ref399405517]Der Betreiber ist auf seine Kosten zur Instandhaltung und Instandsetzung im Innern des Mietgebäudes einschließlich dem Inventar verpflichtet, wenn und soweit dieses dem Betreiber allein zu dienen bestimmt und der Bedarf zur Instandhaltung oder Instandsetzung durch den Mietgebrauch des Betreibers veranlasst ist, oder in seine Risikosphäre fällt. Soweit der Betreiber auf seine Kosten zur Instandhaltung und Instandsetzung verpflichtet ist, ist er auch zur Ersatz-/Wiederbeschaffung auf seine Kosten verpflichtet.
[bookmark: _Ref399426475]Die Verpflichtung des Betreibers zur Instandhaltung, Instandsetzung und/oder Ersatz-/Wiederbeschaffung auf seine Kosten nach § 9.3 besteht nicht
für Schäden/Mängel, für die Hereon (unverjährte) Mängelansprüche gegen einen oder mehrere durch von Hereon beauftragte Werkunternehmer zustehen; und
für Schäden/Mängel, die bereits bei Überlassung des Mietobjekts an den Betreiber vorhanden waren, soweit diese nicht durch den Betreiber selbst verursacht wurden; in letzterem Fall ist der Betreiber allein verantwortlich; und
für durch Dritte verursachte Schäden, für deren Handeln der Betreiber keine Verantwortung trägt; und
für durch höhere Gewalt verursachte Schäden.
Die Parteien vereinbaren ausdrücklich, dass Hereon zur Vornahme von Schönheitsreparaturen im Mietobjekt in keinem Fall verpflichtet ist. Die Vornahme von Schönheitsreparaturen am Mietobjekt erfolgt bei Bedarf durch Hereon.
[bookmark: _Ref399415747]Der Betreiber ist verpflichtet, während der Dauer des Vertragsverhältnisses im Mietobjekt ohne besondere Aufforderung die laufenden Schönheitsreparaturen bei Bedarf auf eigene Kosten durchzuführen. Ein Bedarf für die Durchführung der Schönheitsreparaturen besteht, wenn die Schönheitsreparaturen erforderlich sind, um das Mietobjekt in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu erhalten, d.h. der Betreiber ist zur Vornahme von Schönheitsreparaturen dann und insoweit verpflichtet, wie nach der gesetzlichen Regelung Hereon hierzu verpflichtet gewesen wäre. Diese Regelung wird ausdrücklich vor dem Hintergrund vereinbart, dass das Mietobjekt bei Übergabe in renoviertem Zustand übergeben wurde.
Leuchtmittel und Beleuchtungskörper des Mietobjekts hat der Betreiber auf eigene Kosten zu ersetzen. Des Weiteren ist der Betreiber auf eigene Kosten verpflichtet, Feuerlöscher des Mietobjekts regelmäßig zu überprüfen, instand zu halten und instand zu setzen und, soweit erforderlich, zu ersetzen/wiederzubeschaffen; dies gilt auch dann, wenn Feuerlöscher anfänglich von Hereon zur Verfügung gestellt wurden.
Der Betreiber verpflichtet sich, das Mietobjekt auf eigene Kosten in Übereinstimmung mit einschlägigen gesetzlichen und/oder behördlichen Anforderungen (einschließlich eines etwa notwendigen Einsatzes von Desinfektionsmitteln) zu reinigen. Hierzu gehört auch die Reinigung der Fenster und -rahmen von innen und – bei öffenbaren Flügelfenstern – auch von außen. Die zur Reinigung verwendeten Geräte und Maschinen müssen einschlägigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen und anerkannte Prüfvermerke (z.B. GS-, CE-Zeichen) tragen. Bedienungsanleitungen, Reinigungs- und Pflegeanweisungen, Produktinformations- und DIN-Sicherheitsdatenblätter sowie Betriebsanweisungen gemäß Gefahrstoffverordnung müssen vorliegen und beachtet werden. Der Betreiber hat das Mietobjekt pfleglich und schonend zu behandeln.
Sobald der Betreiber Schäden am Mietobjekt bemerkt, hat er diese Hereon unverzüglich anzuzeigen. Ergänzend gilt § 536c BGB (Mängelanzeige durch den Betreiber). Schäden, die durch den Mietgebrauch des Betreibers veranlasst wurden oder dem Risikobereich des Betreibers zuzuordnen sind, hat er auf seine Kosten in Abstimmung mit Hereon unverzüglich zu beseitigen. Kommt der Betreiber dieser Verpflichtung auch nach schriftlicher Mahnung innerhalb angemessener Frist nicht nach, ist Hereon berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Betreibers vornehmen zu lassen. Bei Gefahr im Verzug bedarf es der schriftlichen Mahnung und Fristsetzung nicht. Weitere Ansprüche und Rechte von Hereon bleiben unberührt.
Hereon und der Betreiber sind sich einig, dass die Übernahme der Verpflichtungen aus diesem § 9 durch den Betreiber bei der Kalkulation der Miethöhe berücksichtigt worden ist.
[bookmark: _Toc216689754][bookmark: _Ref398116755]Untervermietung
[bookmark: _Ref399428816]Der Betreiber ist nicht berechtigt, den Gebrauch des Mietobjekts ganz oder teilweise einem Dritten zu überlassen, insbesondere das Mietobjekt unterzuvermieten (jegliche Form der Überlassung des Mietobjekts an einen Dritten „Untervermietung“). 
[bookmark: _Ref399421833][bookmark: _Toc216689755](Bau-)Maßnahmen Betreiber
[bookmark: _Ref399428856][bookmark: _Ref490842979]Der Betreiber ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung Hereons berechtigt, auf eigene Kosten bauliche Veränderungen des Mietobjekts vorzunehmen und/oder das Mietobjekt mit Einbauten und/oder fest installierten Einrichtungen (insgesamt „Ein- und Umbauten“) zu versehen. 
Mit seinem Gesuch um Zustimmung hat der Betreiber Hereon geeignete Pläne für die von ihm geplanten Ein- und Umbauten vorzulegen. Im Falle von gefahrträchtigen Ein- und Umbauten hat der Betreiber sich über die einschlägigen Vorschriften (einschließlich der Berufsgenossenschaften) und Normen zu erkundigen und diese Informationen ebenfalls Hereon mit seinem Gesuch um Zustimmung vorzulegen. Gefahrträchtige Ein- und Umbauten liegen z.B. vor bei Aufstellung von schweren Apparaten, Maschinen, Geldschränken o. ä., bei technischen Anlagen, die aufgrund der von ihnen ausgehenden Einwirkungen (wie Erschütterungen, Geräusche, Gerüche, Schwingungen, Schadstoffe, Strahlen, Staub, Gase, Störströme, Magnetfelder) geeignet sind, Dritte zu stören und/oder das Mietobjekt und/oder das Gesamtgrundstück zu gefährden, etc.
[bookmark: _Ref399411524]Hereon darf die Zustimmung zu Ein- und Umbauten des Betreibers nur aus wichtigem Grund verweigern. Ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere auch vor, wenn
die Ein- und Umbauten des Betreibers zu einem Eingriff in die Fassade, tragende Gebäudeteile und/oder die zentrale Haustechnik und/oder zur Verlegung von WC-Kernen führen würde, oder
die Ein- und Umbauten des Betreibers geeignet sind, schädliche Einwirkungen auf Dritte und/oder das Mietobjekt zu verursachen.
Hereon darf eine erteilte Zustimmung zu Ein- und Umbauten des Betreibers nur aus wichtigem Grund widerrufen. Ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein wichtiger Grund i. S. v. § 11.3 nachträglich eintritt oder Hereon bekannt wird, nachdem es seine Zustimmung erteilt hat.
[bookmark: _Ref468808810]Der Betreiber hat Hereon erforderliche behördliche Genehmigungen vor Beginn der jeweiligen Ein- und Umbauten vorzulegen. Sind im Zusammenhang mit Ein- und Umbauten Abnahmen und/oder Überprüfungen (z.B. durch den TÜV) erforderlich, sind diese vom Betreiber auf eigene Kosten zu veranlassen und sind die Durchführung und deren Ergebnisse Hereon nachzuweisen. Auch im Übrigen fallen Ein- und Umbauten ausschließlich in die Risiko- und Verantwortungssphäre des Betreibers; Hereon trifft diesbezüglich keine rechtliche Verantwortung.
[bookmark: _Ref216447257]Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses ist Hereon berechtigt, den Verbleib einzelner oder sämtlicher Ein- und Umbauten des Betreibers gegen Erstattung des Zeitwerts zu verlangen.
Der Betreiber ist berechtigt, in Abstimmung mit Hereon auf eigene Kosten auf einer geeigneten, von Hereon zu bestimmenden Fläche im Außenbereich des Mietobjekts seinen Firmennamen und/oder sein Firmenlogo anzubringen. Im Übrigen ist Außenwerbung des Betreibers nicht gestattet. 
[bookmark: _Toc216689756](Bau-)Maßnahmen Hereon
[bookmark: _Ref399411690]Der Betreiber hat Maßnahmen zu dulden, die zur Erhaltung des Mietobjekts erforderlich sind.
[bookmark: _Ref399411700]Hereon ist auch zu Maßnahmen, die nicht erforderlich, aber zweckmäßig sind, ohne Zustimmung des Betreibers berechtigt, soweit diese dem Betreiber zumutbar sind. Hierzu gehören insbesondere Modernisierungsmaßnahmen, Maßnahmen zur besseren Ausnutzung oder zum Ausbau und Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Neuvermietung und/oder Neugestaltung des Mietobjekts.
§§ 555a Abs. 2 und 3, 555c Abs. 1 bis 4, 555d Abs. 2 bis 6, 555e Abs. 1 und 2 i.V.m § 578 BGB werden abbedungen. Etwaige Ansprüche des Betreibers bestehen nur im Rahmen von § 25.
Hereon wird bei der Durchführung der Maßnahmen gemäß §§ 12.1 und 12.2 auf die Belange des Betreibers die gebotene Rücksicht nehmen. Sofern nicht Gefahr in Verzug vorliegt, wird er den Betreiber innerhalb einer angemessenen Frist vor Beginn der Maßnahmen hierüber informieren.
Der Betreiber ist im Rahmen der Zumutbarkeit (vgl. auch § 12.2) verpflichtet, von Maßnahmen gemäß §§ 12.1 und 12.2 betroffene Teile des Mietobjekts zugänglich zu halten und auch sonst bei der Durchführung dieser Maßnahmen mit Hereon und dessen Beauftragten und Erfüllungsgehilfen zu kooperieren.
[bookmark: _Ref511313415]Die Bestimmungen der §§ 555a Abs. 1; 555b, 555d Abs. 1 BGB gelten ergänzend.
[bookmark: _Toc216689757]Versicherungen
Hereon ist berechtigt, für das Mietobjekt eine Sach- und Haftpflichtversicherung abzuschließen. Sofern und soweit dies in § 6 vorgesehen ist, legt Hereon hierbei entstehende Kosten (anteilig) auf den Betreiber um.
Der Betreiber ist verpflichtet, eine (Betriebs-)Haftpflicht-Versicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden mit angemessenem Deckungsumfang auf eigene Kosten abzuschließen und für die Dauer des Vertragsverhältnisses aufrecht zu erhalten. Der Betreiber ist darüber hinaus verpflichtet, alle für die Einrichtung und den Betrieb der Kindertagesstätte üblichen Versicherungen mit ausreichenden Deckungssummen (insbesondere Unfallversicherungen für die betreuten Kinder und für die Beschäftigten des Betreibers) abzuschließen. Er hat über eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungssumme für Vermögensschäden je Versicherungsjahr in Höhe von EUR 5 Mio. für Personenschäden sowie in Höhe von EUR 5 Mio. für sonstige Schäden/ Sachschäden zu verfügen. Der Betreiber hat den ordnungsgemäßen Abschluss dieser Versicherungen und deren Aufrechterhaltung auf Verlangen Hereons durch entsprechende schriftliche Bestätigung des Versicherers nachzuweisen.
[bookmark: _Ref399422092][bookmark: _Toc216689758]Zerstörung des Mietobjekts
Wird das Mietobjekt durch einen Umstand, den Hereon nicht oder nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, ganz oder teilweise zerstört, so trifft Hereon keine Pflicht zur Wiederherstellung des Mietobjektes.
Teilt Hereon dem Betreiber innerhalb einer Überlegungsfrist von sechs Monaten (gerechnet ab dem Schadensereignis) dennoch mit, dass das Mietobjekt in angemessener Zeit wiederhergestellt wird, wird das Vertragsverhältnis fortgesetzt, wobei der Betreiber die Miete entsprechend der sich für seinen Betrieb ergebenden Beeinträchtigung reduzieren darf. Die Parteien werden die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses und die Mietreduzierung durch einen zwischen den Parteien abzuschließenden formgerechten Nachtrag festlegen.
Der Betreiber ist zur Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt, wenn Hereon nicht nach entsprechender schriftlicher Aufforderung durch den Betreiber und innerhalb einer Überlegungsfrist von vier Monaten ab Zugang der schriftlichen Aufforderung bei Hereon erklärt, dass das Mietobjekt in angemessener Zeit wiederhergestellt wird. Die Kündigung ist nur zulässig, wenn der Betreiber Hereon die Kündigung in der schriftlichen Aufforderung ausdrücklich angedroht hat und die Kündigung innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Monaten ab Ablauf der Überlegungsfrist erfolgt. Erfolgt die Kündigung nicht oder nicht unter Einhaltung der vorstehenden Anforderungen, so wird das Vertragsverhältnis fortgesetzt, wobei der Betreiber die Miete -entsprechend der sich für seinen Betrieb ergebenden Beeinträchtigung unter Ausschluss etwaiger weiterer Ansprüche und Rechte - reduzieren darf.
Etwaige weitere Ansprüche und Rechte des Betreibers sind ausgeschlossen, es sei denn, die Zerstörung beruht auf einem Umstand, den Hereon nach Maßgabe des 
§ 25 zu vertreten hat.
Beruht die ganze oder teilweise Zerstörung auf einem Umstand, den der Betreiber vorsätzlich oder fahrlässig verursacht hat, bleiben alle etwaigen Ansprüche und Rechte Hereons unberührt.
[bookmark: _Toc216689759]Zugang zum Mietobjekt
Hereon und dessen Beauftragte dürfen das Mietobjekt, ggf. unter Begleitung weiterer Personen (z.B. Kauf- oder Mietinteressenten, Sachverständige, etc.), während der üblichen Geschäftszeiten betreten, insbesondere um den baulichen Zustand des Mietobjekts sowie die Funktionsfähigkeit und Sicherheit von Anlagen und Einrichtungen im Mietobjekt zu prüfen, dem Hereon obliegende Instandsetzungs-, Instandhaltungs- und/oder Ersatz-/Wiederbeschaffungsmaßnahmen durchzuführen, zur Abwehr einer drohenden Gefahr für das Mietobjekt, bei dem begründeten Verdacht eines Verstoßes des Betreibers gegen wesentliche vertragliche Verpflichtungen, zum Zwecke der Weitervermietung oder Veräußerung des Miet- oder Gesamtgrundstücks, im Rahmen von § 16 oder zur Ausübung des Vermieterpfandrechts. 
Der Betreiber hat sicherzustellen, dass Hereon und dessen Beauftragte das Mietobjekt bei Gefahr in Verzug zu jeder Tages- und Nachtzeit betreten können.
[bookmark: _Ref399415239][bookmark: _Toc216689760]Verkehrssicherungspflicht
[bookmark: _Ref399415328]Hereon übernimmt den Winterdienst auf dem Parkplatz sowie auf den Zuwegungen zum Mietgebäude, wobei die Kosten hierfür im Wege der Nebenkosten gemäß § 6 auf den Betreiber umgelegt werden. Im Übrigen übernimmt der Betreiber für das Miet-objekt die Verkehrssicherungspflicht. Dies umfasst auch die die Räum- und Streupflicht auf dem übrigen Mietgrundstück und die regelmäßigen Prüfungen der Spielgeräte auf dem Mietgrundstück nach den einschlägigen DIN-Normen durch einen ausgebildeten Spielplatzprüfer; auf Verlangen Hereons sind diesem Nachweise über die vertragsgemäße Durchführung dieser Prüfungen vorzulegen.
Der Betreiber hat Hereon von etwaigen Ansprüchen Dritter aus und im Zusammenhang mit einer Verletzung der vom Betreiber gemäß § 16.1 übernommenen Verkehrssicherungspflicht freizustellen.
[bookmark: _Toc216689761]Vertragsende
Der Betreiber ist verpflichtet, auf seine Kosten bis zur Beendigung des Vertragsverhältnisses das Mietobjekt vollständig zu räumen, insbesondere auch von sämtlichen von ihm eingebrachten Einrichtungsgegenständen.
[bookmark: _Ref399415594]Der Betreiber ist verpflichtet, die Betreiberausstattung (einschließlich aller von ihm vorgenommenen oder veranlassten Ein- und Umbauten) zu entfernen und den früheren Zustand wieder herzustellen. Dies gilt auch dann, wenn Hereon seine Zustimmung zu der entsprechenden Betreiberausstattung (einschließlich Ein- und Umbauten) erteilt hatte. Von Hereon eingebaute Anlagen, Einrichtungen und sonstige Gegenstände verbleiben im Mietobjekt. Sollte die Betreiberausstattung (einschließlich Ein- und Umbauten) mit schriftlicher Zustimmung Hereons nicht entfernt werden, geht diese in das Eigentum Hereons über, ohne dass Hereon eine Entschädigung oder einen Ausgleich an den Betreiber zu zahlen hat. Ein Ersatz der von dem Betreiber für die Betreiberausstattung (einschließlich Ein- und Umbauten) aufgewendeten Kosten ist außer in den Fällen des § 11.6 ausgeschlossen, gleichgültig, ob der Betreiber den früheren Zustand wieder herzustellen hat oder nicht.
Für den Fall, dass der Betreiber den Fußbodenoberbelag geändert hat oder diesen selbst eingebracht hat, ist dieser zu entfernen und der Fußbodenuntergrund zur Aufnahme eines neuen Belages vorzubereiten. Vom Betreiber oder auf seine Veranlassung hin angebrachte Wandbekleidungen, Tapeten, Kacheln, Fliesen etc. sind von den Wänden zu entfernen. § 17.2 Sätze 2 bis 5 gelten entsprechend.
[bookmark: _Ref399415887]Der Betreiber ist verpflichtet, auf seine Kosten die nach diesem Vertrag von ihm durchzuführenden fälligen, aber noch nicht ausgeführten Maßnahmen zur Instandhaltung, Instandsetzung und Ersatz-/Wiederbeschaffung bis zur Beendigung des Vertragsverhältnisses nachzuholen.
Der Betreiber ist verpflichtet, auf seine Kosten die nach § 9.6 von ihm durchzuführenden fälligen, aber bei Beendigung noch nicht ausgeführten Schönheitsreparaturen bis zur Beendigung des Vertragsverhältnisses nachzuholen.
Der Betreiber ist verpflichtet, auf seine Kosten bis zur Beendigung des Vertragsverhältnisses das Mietobjekt zu reinigen.
[bookmark: _Ref399418141]Spätestens drei Monate vor Ablauf des Vertragsverhältnisses erstellen die Parteien ein gemeinsames Protokoll, in dem die zu diesem Zeitpunkt ersichtlichen, bis zur Beendigung des Vertragsverhältnisses vom Betreiber nach diesem Vertrag durchzuführenden Maßnahmen spezifiziert werden und in dem der Betreiber und Hereon den konkreten Termin für die Rückgabe des Mietobjekts festlegen.
Der Betreiber hat das Mietobjekt bei Beendigung des Vertrages in vertragsgemäßem Zustand zu dem im Protokoll gemäß § 17.7 Satz 2 festgelegten Termin zurückzugeben.
Bei Rückgabe des Mietobjekts hat der Betreiber Hereon sämtliche Schlüssel, Codekarten etc. (einschließlich etwaiger nachgefertigter) auszuhändigen. Geschieht dies trotz Mahnung nebst Nachfristsetzung nicht oder nicht vollständig, ist Hereon berechtigt, auf Kosten des Betreibers die entsprechenden Schlösser, Schließanlagen etc. auszutauschen und neue Schlüssel, Codekarten etc. anzufertigen.
Bei Rückgabe des Mietobjekts werden die Parteien ein detailliertes Rückgabeprotokoll anfertigen, in dem der Zustand des Mietobjekts festgehalten wird. Der Betreiber ist verpflichtet, an der Rückgabe, insbesondere der Erstellung des Rückgabeprotokolls, entweder persönlich mitzuwirken oder sich durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter vertreten zu lassen.
Eine Rückgabe des Mietobjektes vor Beendigung des Vertragsverhältnisses bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung Hereons und befreit den Betreiber in keinem Fall von seinen nach diesem Vertrag bestehenden Pflichten.
[bookmark: _Toc216689762]Übertragung; Veräußerung
Die Übertragung von Rechten und Pflichten des Betreibers aus diesem Vertrag bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung Hereons.
Für den Fall, dass Hereon das Gesamtgrundstück oder das Mietgrundstück veräußern sollte, wird Hereon den Erwerber veranlassen, alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag (sowie aus etwaigen Nachträgen) zu übernehmen. 
[bookmark: _Toc216689763]Betrieb der Kindertagesstätte
[bookmark: _Ref25336340]Der Betreiber ist verpflichtet, die Kindertagesstäte als qualitativ hochwertige und bildungsorientierte Einrichtung zu betreiben, die ihren Schwerpunkt auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf legt. Der Betreiber gewährleistet die Erziehung, Bildung und Betreuung in seiner Einrichtung inklusive des Konzepts zum Betrieb der Kindertagesstätte nach Maßgabe der Anlage Leistungsbeschreibung sowie seines Angebotes vom [Datum] (Anlage Angebot). 	Comment by Autor: @HZH: Datum des Angebots des Betreibers nach Abschluss des Vergabeverfahrens zu ergänzen.	Comment by Ollesch, Martina: Ergänzt der Einkauf/Frau Richter.
Der Betreiber verpflichtet sich, Kinder der Beschäftigten Hereons im Rahmen der zulässigen Platzzahl zu betreuen. Der Betreiber schließt mit den Erziehungsberechtigten die Betreuungsverträge im eigenen Namen.
Der Betreiber verpflichtet sich, Kinder der Beschäftigten Hereons im Rahmen der zulässigen Platzzahl in einer Krippengruppe, einer altersgemischten Gruppe und in einer Regel-Kindergartengruppe, auch Elementargruppe genannt, zu betreuen. Näheres zu den Gruppengrößen und Betreuungszeitmodellen regelt Ziffer 2.Abs. 2 der Anlage Leistungsbeschreibung.
Der Betreiber erfüllt den sozialpädagogischen Auftrag in eigener Verantwortung und in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Hereon und den Erziehungsberechtigten auf der Grundlage der jeweils geltenden gesetzlichen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen, insbesondere gemäß den Vorschriften des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen (KiTaG) sowie der Landesverordnung über Mindestanforderungen für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen und für die Leistungen der Kindertagespflege (KiTaVO) sowie nach den Bestimmungen dieses Vertrages. 
Es besteht eine Kita-Kommission (vgl. § 22 dieses Vertrages), die bei der Vergabe der Betreuungsplätze sowie beim Erlass der Beitragsordnung und der wesentlichen Inhalte der Betreuungsverträge unterstützt. 
[bookmark: _Hlk216448218]Sollten Plätzen in der Kindertagesstätte nicht von Kindern der Beschäftigten Hereons belegt werden und Hereon die Plätze nicht selbst an andere Kinder vermitteln, bietet der Betreiber - nach ausdrücklicher Freigabe der Plätze durch Hereon - diese unter Übernahme der entsprechenden Kosten zunächst der Stadt Geesthacht und nur dann aktiv anderen Unternehmen an, wenn die Stadt Geesthacht ebenfalls die Belegung nicht sicherstellen kann. In jedem Fall ist die Vergabe von Plätzen in der Kindertagesstätte an Kinder von Personen, die nicht Beschäftigte Hereons sind, nur in Ausnahmefällen zulässig und bedarf in jedem Fall der vorherigen schriftlichen Zustimmung Hereons. 
Der Betreiber stellt die jederzeitige Erreichbarkeit eines Ansprechpartners des Betreibers auch außerhalb der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte sicher. Hereon sind entsprechende Ansprechpartner sowie deren Kontaktdaten zu benennen.
Es wird klargestellt, dass mit dem Abschluss dieses Vertrages Hereon keine Belegungsgarantie und keine Förderzusage abgibt; eine etwaige öffentliche finanzielle Förderung kann nur im Rahmen der allgemeinen gesetzlichen Regeln durch die dafür zuständigen Stellen erfolgen.
Störungen des laufenden Betriebes der Kindertagesstätte (insbesondere eine Schließung von Gruppen aufgrund von Krankheit oder Streik, ein mehrtägiger Ausfall der angebotenen Mittagsverpflegung, eine erheblich eingeschränkte oder ausgeschlossene Nutzbarkeit des Mietobjekts oder dessen Ausstattung, eine ganz oder teilweise behördliche Untersagung des Betriebes der Kindertagesstätte, etc.) sind Hereon unverzüglich, spätestens am nächstfolgenden Werktag mitzuteilen. 
[bookmark: _Toc216689764]Finanzierung und Kosten der Kindertagesstätte 
Hereon trägt die Kosten des Betriebes der Kindertagesstätte, soweit diese nicht durch Elternbeiträge und/oder Leistungen Dritter gedeckt werden können. 
Der Betreiber ist verpflichtet, eine gesetzeskonforme Beitragsordnung zu erstellen und diese Hereon zur Verfügung zu stellen (vgl. Ziffer 22 der Anlage Leistungsbeschreibung). Der Betreiber ist ferner verpflichtet, alle sonstigen Möglichkeiten der Einnahmebeschaffung auszuschöpfen; insbesondere ist der Betreiber zur fristgemäßen Beantragung von Zuschüssen des Landes Schleswig-Holstein und sonstiger Zuschussgeber verpflichtet. 
Der Betreiber gewährleistet, dass die Kindertagesstätte die Voraussetzungen für eine öffentliche Förderung, insbesondere auch im Hinblick auf die Förderung durch die Stadt Geesthacht, den Kreis und das Land Schleswig-Holstein, erfüllt. 
[bookmark: _Toc216689765]Personal der Kindertagesstätte 
Der Betreiber ist verpflichtet, Personal nach den Mindestvorgaben des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen (Kindertagesstättengesetz – KiTaG SH) und der Landesverordnung über Mindestanforderungen für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen und für die Leistungen der Kindertagespflege (Kindertagesstätten- und -tagespflegeverordnung – KiTaVO) einzusetzen und auch alle sonstigen für den Betrieb der Kindertagesstätte einschlägigen behördlichen und gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften einzuhalten. Das derzeitige Personal des derzeitigen Betreibers ist, sofern gesetzlich vorgeschrieben, zu übernehmen. Der Betreiber ist ferner verpflichtet, Personal nur unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften (insb. arbeits- und sozialrechtliche Regelungen) zu beschäftigen. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten der Personalstruktur wird auf die Anlage Leistungsbeschreibung verwiesen. 
Der Betreiber hat sicherzustellen, dass sein im Rahmen des Betriebs der Kindertagesstätte eingesetztes pädagogisches Personal regelmäßig an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnimmt. Der Betreiber gewährleistet die fachliche Schulung seiner Beschäftigten und belegt dies Hereon auf Anfrage. 
Der Betreiber ist verpflichtet, Hereon die Namen seiner im Rahmen des Betriebs der Kindertagesstätte ständig eingesetzten Mitarbeiter zu benennen.
[bookmark: _Ref25335530][bookmark: _Toc216689766]KiTa-Kommission / Datenschutz
Dem Betreiber ist bekannt, dass unbeschadet des Außenverhältnisses zwischen 
Hereon und dem Betreiber der Vollzug dieses Vertrags im Hinblick auf Einzelheiten des Betriebs der Kindertagesstätte im Innenverhältnis zwischen Hereon und seinen Arbeitnehmern der Mitbestimmung des Betriebsrates unterliegt. 
Dem Betreiber ist bekannt, dass bei Hereon eine sog. KiTa-Kommission besteht, die den Betrieb der Kindertagesstätte im Hinblick auf die innerbetrieblichen Belange 
Hereons unterstützt und begleitet. Der KiTa-Kommission obliegen dabei insbesondere folgende Aufgaben: Entscheidungen über die Platzvergabe und die Organisation des Betriebes. 
Die KiTa-Kommission besteht aus vier Mitgliedern Hereons (zwei von der Geschäftsführung benannte Vertreter und zwei Vertreter des Betriebsrates). Die Gleichstellungsbeauftragte und ein Vertreter der organisatorischen Leitung des Betreibers haben ein ständiges Gastrecht ohne Stimmrecht in der Kita-Kommission. Die pädagogische Leitung des Betreibers bereitet die KiTa-Kommission-Sitzungen vor, beruft die Kita-Kommission einmal im Kalendervierteljahr ein, nimmt an den Sitzungen teil, protokolliert die Ergebnisse der Sitzungen schriftlich und hat in allen wesentlichen pädagogischen Fragen ein Veto-Recht gegen die Entscheidungen der Kommission. Dabei dürfen und werden keine personenbezogenen Daten von Arbeitnehmern des Hereons und/oder deren Kindern oder von anderen in der Kindertagestätte betreuten Kinder und der Angestellten der Kindertagestätte verarbeitet und/oder diskutiert. Vielmehr erfolgt der fachliche und pädagogische Austausch auf abstrakter Ebene, d.h. diskutiert werden nur fachliche Konzepte und abstrakte Geschäftsfragen, jedoch keine konkreten Betreuungssituationen von bestimmten Kindern. Eine Ausnahme hiervon, also eine Diskussion und Verarbeitung personenbezogener Daten darf nur erfolgen, wenn dafür vorab eine gesetzliche Grundlage besteht bzw. geschaffen wird, z.B. insbesondere vorab eine Einwilligungserklärung der betroffenen Person bzw. der gesetzlichen Vertreter eingeholt wird. 
In Wahrnehmung der Aufgaben der KiTa-Kommission haben deren Mitglieder das Recht, an Hereon überlassene Geschäftsunterlagen des Betreibers einzusehen, in allen Kindertagestätten-Angelegenheiten zwischen den Eltern und dem Betreiber zu vermitteln und Anregungen zur Leistungsverbesserung und Beschwerden nachzugehen. Dabei sind die Grundsätze und Vorgaben des Datenschutzes zu beachten. Geschäftsunterlagen in diesem Sinne sind die Betriebsordnung, Jahresberichte der Kindertagestätte, Ergebnisse der Elternzufriedenheitsbefragung, Veranstaltungsübersichten, Informationen über besondere Vorkommnisse i.S.d § 47 S. 1 Nr. 2 SGB VIII (vgl. Ziffer 7 der Anlage Leistungsbeschreibung) sowie die Vorlage der Finanzplanung mit den dazugehörigen Unterlagen (vgl. Ziffer 22. der Anlage Leistungsbeschreibung).
Der Betreiber hat das grundsätzliche Konzept des Betriebs der Kindertagesstätte mit der KiTa-Kommission zu besprechen und vorgebrachte begründete Mängel umgehend zu beheben. 
Der Geschäftsführung Hereons steht für alle Entscheidungen mit nicht nur unerheblichen finanziellen Konsequenzen ein Veto-Recht zu. 
[bookmark: _Toc216689767]Werbung
Hereon und der Betreiber unterstützen einander bei Werbemaßnahmen im Betrieb Hereons, die eine kontinuierliche Belegung der Plätze durch Kinder von Beschäftigen Hereons fördern sollen. Die Kosten für die Erstellung und Durchführung der internen Werbemaßnahmen einschließlich der Erstellung etwaiger Werbematerialien trägt Hereon. 
[bookmark: _Ref216690055]Der Betreiber darf das im Auftrag von Hereon entwickelte Logo "Einsteinchen" (Anlage Logo) nur nach vorheriger Zustimmung Hereons nutzen. Das Logo darf nicht verzerrt, gestaucht oder anderweitig modifiziert werden. Die Parteien sind sich einig, dass das Logo "Einsteinchen" ausschließlich zum Mietzweck im Mietobjekt verwendet wird. Es werden keine Nutzungsgebühren erhoben. Hereon übernimmt keine Haftung, die aus der Nutzung des jeweiligen Logos hervorgehen. Über die Nutzung des vom Betreiber etwaig selbst entwickelten, derzeit verwendeten Logos entscheidet der Betreiber nach eigenem Ermessen.
Hereon stimmt zu, dass der Betreiber mit dem Betrieb der Kindertagesstätte werben darf, insbesondere in Broschüren über die Kindertagesstätte sowie auf der Homepage des Betreibers. Werbemittel, auch auf der Homepage, welche die Firma, Marken oder sonstige Kennzeichnungen Hereons enthalten, bedürfen der vorherigen, schriftlichen Freigabe durch Hereon. 
[bookmark: _Toc216689768]Kündigung
[bookmark: _Ref399426638][bookmark: _Ref490843160][bookmark: _Ref490843300][bookmark: _Ref493692285]Während der Festlaufzeit (vgl. § 4.2) ist die ordentliche Kündigung dieses Vertrags ausgeschlossen. 
Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund ergibt sich für beide Parteien aus den gesetzlichen Regelungen.
Die Parteien vereinbaren, dass auf Seiten Hereons ein wichtiger Grund insbesondere auch vorliegt, wenn
der Betreiber die Mietsicherheit gemäß § 8 nicht vertragsgerecht geleistet hat; oder
[bookmark: _Ref399339694]der Betreiber für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist oder in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug gekommen ist, der die Miete für zwei Monate erreicht; oder
der Betreiber oder ein Untermieter das Mietobjekt vertragswidrig nutzt oder unbefugt Dritten überlässt; oder
dem Betreiber die für den Geschäftsbetrieb erforderlichen behördlichen Genehmigungen entzogen werden; oder
der Betreiber gegen sonstige wesentliche vertragliche Verpflichtungen verstößt.
Die Kündigung ist jeweils erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Dies gilt nicht, wenn (i) eine Frist oder Abmahnung offensichtlich keinen Erfolg verspricht, oder (ii) die sofortige Kündigung aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen gerechtfertigt ist oder (iii) im Fall von § 24.3.2.
Außerdem liegt auf Seiten Hereons ein wichtiger Grund vor, wenn der Betreiber seine Zahlungen einstellt, er oder ein Dritter einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Betreibers gestellt hat und ein solcher Antrag nicht innerhalb von zwei Monaten zurückgewiesen/zurückgenommen wurde, dem Betreiber eine Vermögensauskunft gemäß § 807 ZPO abgenommen wurde oder Haftbefehl hierzu ergangen ist oder ein außergerichtliches der Schuldenregelung dienendes Verfahren eingeleitet wird.
Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung ist der Zugang des Kündigungsschreibens maßgeblich. 
[bookmark: _Ref25336086][bookmark: _Toc216689769]Haftung Hereon
[bookmark: _Ref398123829]Der Betreiber kann Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur geltend machen, wenn und soweit sie 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit Hereons oder seiner Erfüllungsgehilfen oder
auf der fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht Hereons oder seiner Erfüllungsgehilfen oder
auf einer zu einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit führenden fahrlässigen Pflichtverletzung Hereons oder seiner Erfüllungsgehilfen oder
auf dem Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft des Mietobjekts oder
auf einer zwingenden gesetzlichen Haftung Hereons oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.
Sofern und soweit Hereon nach diesem Vertrag für Störungen der Versorgung mit Gas, Wasser, Strom und/oder Fernwärme haftet, stehen dem Betreiber nur insoweit Schadensersatzansprüche zu, als dem Hereon seinerseits gegenüber dem jeweiligen Versorgungsunternehmen Schadensersatzansprüche zustehen. Der Betreiber ist verpflichtet, Schäden unverzüglich sowohl Hereon als auch unmittelbar dem beliefernden Versorgungsunternehmen anzuzeigen.
Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen in diesem Vertrag gelten auch zugunsten der Erfüllungsgehilfen Hereons.
Von den in diesem Vertrag vereinbarten Ausschlüssen und Begrenzungen der Haftung ausgenommen ist die Haftung
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung der jeweiligen Partei oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der jeweiligen Partei beruhen, und
für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der jeweiligen Partei oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der jeweiligen Partei beruhen,
in diesen Fällen richtet sich die Haftung der jeweiligen Partei nach den allgemeinen gesetzlichen Regeln.
[bookmark: _Toc487462694][bookmark: _Toc487462698][bookmark: _Toc216689770]Allgemeine Regelungen
Diese vorliegende Urkunde enthält alle Vereinbarungen und Abreden zwischen den Parteien, die nach dem Willen der Parteien Bestandteil des Vertragsverhältnisses sein sollen; Nebenabreden wurden nicht getroffen. Vorsorglich wird vereinbart, dass in diesem Vertrag nicht festgehaltene Vereinbarungen und Abreden, die nach dem Willen der Parteien Bestandteil des Vertragsverhältnisses sein sollten, hiermit nach dem übereinstimmenden Willen der Parteien ihre Gültigkeit verlieren.
Es wird klargestellt, dass mit der vorliegenden Urkunde ein einheitliches Vertragsverhältnis begründet wird, das im Hinblick auf die Gebrauchsüberlassung mietvertragliche Inhalte und im Hinblick auf den Betrieb der Kindertagesstätte werkvertragliche Elemente beinhaltet.
Alle einseitigen Willenserklärungen im Rahmen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.
Die Paragraphen-Überschriften dienen lediglich der Orientierung und bleiben für die Auslegung dieses Vertrages außer Betracht.
[bookmark: _Ref216453335][bookmark: _Ref216689518][bookmark: _Ref216453092]Alle Vereinbarungen oder Abreden irgendwelcher Art, die diesen Vertrag betreffen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform im Sinne des § 126b BGB. Zum Schutz der Parteien wird darüber hinaus festgehalten, dass sämtliche Vereinbarungen oder Abreden jeglicher Art (z.B. Abschluss, Änderungen oder Beendigung des Vertrags) erst dann Wirksamkeit entfalten, wenn sie vollständig als Nachtrag zu diesem Vertrag gefasst und von beiden Parteien in der diesem § 26.5 entsprechenden Form unterzeichnet wurden. Die gesetzliche Textform im Sinne der §§ 578, 550, 126b BGB wird dahingehend modifiziert, dass Korrespondenzen, beispielsweise in Form von E-Mails, nicht als verbindliche Vereinbarungen gelten, auch dann nicht, wenn sie formal der Textform entsprechen würden. Die Unterzeichnung eines Nachtrags zu diesem Vertrag muss zu seiner Wirksamkeit mindestens durch eine einfache elektronische Signatur und rechtsgültige Unterzeichnung der Parteien durch Nutzung einer marktüblichen und hinsichtlich der Unterzeichnung gebührenfreien oder beidseitig akzeptierten Signatursoftware erfolgen. Die Parteien sind sich einig, dass die Verwendung von FP Sign jedenfalls akzeptiert ist. Die Einhaltung strengerer Formvorschriften (insbesondere §§ 126, 126 Abs. 4, 126a, 127a BGB) genügt gleichfalls den vertraglichen Anforderungen der modifizierten Textform. Die Parteien bestätigen, dass sie die besonderen Textformerfordernisse der §§ 550, 578 und § 126b BGB unter Berücksichtigung der vorstehenden Regelungen zur Kenntnis genommen haben und verpflichten sich, diese auch für zukünftige Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages zu beachten. Der Verzicht oder eine sonstige Änderung der Vorgaben gemäß den vorstehenden Regelungen dieses § 26.5 muss in Textform im Sinne der vorgenannten Regelungen erklärt werden.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen dieses Vertrages. Die unwirksame oder undurchsetzbare Bestimmung ist durch eine wirksame und durchsetzbare Bestimmung zu ersetzen, die dem mit der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist – soweit gesetzlich zulässig – Geesthacht. Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – Hamburg. 
[bookmark: _Toc216689771]Datenschutz, Geheimhaltung
Die Parteien verpflichten sich, die Informationen, die ihnen aufgrund ihrer Zusammenarbeit gemäß dieses Vertrages bekannt werden, Dritten gegenüber – über die Dauer des Vertrages hinaus – streng vertraulich zu behandeln.
Die Parteien verpflichten sich, Informationen, Unterlagen oder Daten ausschließlich zur Erfüllung der in diesem Vertrag enthaltenen Pflichten sowie gegebenenfalls zum Nachweis der ordnungsgemäßen Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten entsprechend den jeweiligen Aufbewahrungsfristen zu nutzen oder zu verwerten.
Die Parteien verpflichten sich zur Wahrung der gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz, insbesondere der Vertraulichkeit personenbezogener Daten nach Art.5 Abs.1lit. f, Art. 32 Abs. 4 DSGVO, zu denen sie aufgrund der Zusammenarbeit gemäß dieses Vertrages Zugang erhalten oder Kenntnis erlangen. 
Die Verpflichtungen zur Geheimhaltung und zum Datenschutz bestehen auch nach Beendigung des Vertrags fort.
[bookmark: _Toc216689772]Angebotsfrist
Dieser Vertrag soll im Umlaufverfahren geschlossen werden. Daher macht die erstunterzeichnende Partei hiermit der anderen Partei das bindende Angebot zum Abschluss dieses Vertrags, an das sich die erstunterzeichnende Partei für die Dauer von drei (3) Wochen ab Unterzeichnung gebunden hält (Annahmefrist). Die erstunterzeichnende Partei verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung der anderen Partei (§ 151 BGB), so dass es zur Wahrung der Annahmefrist ausreicht, dass die Annahme innerhalb der Annahmefrist erklärt wird. Ungeachtet dessen ist die zweitunterzeichnende Partei verpflichtet, die von ihr gegengezeichnete (ggf. elektronische) Mietvertragsurkunde (vgl. § 26.5) der erstunterzeichnenden Partei zu übersenden.
[bookmark: _Toc216689773]Anlagen
Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrags:
[bookmark: _Hlk216691448]
	Anlage Leistungsbeschreibung
	Präambel lit. (C)

	Anlage Gesamtgrundstück, Grundbuchauszug
	§ 1.1.

	Anlage Lageplan
	§1.2

	Anlage Inventar
	§ 1.3

	Anlage Übergabeprotokoll
	§ 2.3

	Anlage Grundrisse
	§ 3.4.1

	Anlage § 2 BetrKV
	§ 6.1

	Anlage Angebot
	§ 19.1

	Anlage Logo
	§ 23.2
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